Handelsgericht des Kantons Zurich

Einzelgericht

Geschafts-Nr.: HE230132-O U/mk

Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Buhler, Prasidentin, sowie Gerichtsschrei-

berin Nadja Kiener

Urteil vom 6. Dezember 2023

in Sachen

A. AG,

Gesuchstellerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1.

vertreten durch Rechtsanwaltin MLaw X2.

gegen

B. AG,

Gesuchsgegnerin

betreffend Bauhandwerkerpfandrecht



Rechtsbegehren:
(act. 1S.2)

"1. Das Grundbuchamt C. , ... [Adresse] sei gerichtlich anzu-
weisen, zu Gunsten der Gesuchstellerin und zu Lasten des
Grundstiicks Gemeinde C. , Grundbuch-Nr. 1, BFS-Nr. 2, E-
GRID CH3, ein Bauhandwerkerpfandrecht mit einer Pfandsumme
von CHF 130'000.00 zuzlglich Zins von 5 % seit 1. Juli 2023 im
Grundbuch des Bezirks Dietikon als vorlaufige Eintragung vorzu-
merken.

2. Die Anweisung gemass Ziff. 1. hiervor sei durch das angerufene
Gericht als vorsorgliche Massnahme, superprovisorisch und ohne
Anhdrung der Gesuchsgegnerin zu erteilen.

3. Die beantragte superprovisorische Verfigung sei dem Grund-
buchamt C. sowohl schriftlich als auch per Telefax oder
elektronisch anzumelden.

4. Der Gesuchstellerin sei eine angemessene Frist von mindestens
3 Monaten anzusetzen, um die Klage auf definitive Eintragung
des Bauhandwerkerpfandrechts gemass Ziff. 1. hiervor zulasten
des Grundstlicks der Gesuchsgegnerin einzureichen.

5. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. MwsSt.) zu-
lasten der Gesuchsgegnerin."

Das Einzelgericht zieht in Erwagung:

1.  Die Gesuchstellerin beantragte mit Eingabe vom 7. November 2023 (Datum
Poststempel) samt Beilagen (act. 1; act. 3/2-14) die (vorerst) superprovisorische
Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts gemass den oben genannten
Rechtsbegehren. Diesem Gesuch wurde mit Verfugung vom 8. November 2023
einstweilen und ohne Anhdrung der Gegenpartei entsprochen, und das Grund-
buchamt C._ ZH angewiesen, das Pfandrecht vorlaufig im Grundbuch einzu-
tragen. Gleichzeitig wurde der Gesuchsgegnerin Frist zur Stellungnahme ange-
setzt, unter der Androhung eines Aktenentscheids im Saumnisfall (act. 4). Diese
Verfugung konnte der Gesuchsgegnerin am 14. November 2023 zugestellt wer-
den (act. 6/2). Nachdem die Gesuchsgegnerin die Frist ungenutzt hat verstreichen
lassen, ist androhungsgemass aufgrund der Akten zu entscheiden (Art. 223 Abs.
2 ZPO).



2.1. Gemass Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB besteht ein Anspruch auf Errichtung ei-
nes gesetzlichen Grundpfandrechts fur Forderungen von Handwerkern und Un-
ternehmern, die zu Bauten oder anderen Werken auf einem Grundstiuck Material
und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben. Der Anspruch auf Errichtung eines
Bauhandwerkerpfandrechts richtet sich gegen den jeweiligen Eigentimer des
Grundstucks, auch wenn die Leistungen nicht in seinem Auftrag erbracht worden
sind (vgl. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl. 2008, N 291 ff.
und N 869 ff. m.H.). Die Eintragung ins Grundbuch hat bis spatestens vier Monate
nach der Vollendung der Arbeiten zu geschehen (Art. 839 Abs. 2 ZGB).

2.2 Unter Berucksichtigung der Eingabe der Gesuchstellerin (act. 1) und der
eingereichten Unterlagen (act. 3/2-14) erscheint als glaubhaft bzw. ist unbestritten
geblieben, dass die Gesuchstellerin flr die eingetragene Pfandsumme auf dem
Grundstick der Gesuchsgegnerin im Sinne von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB Arbeit
(Baumeisterarbeiten gemass BKP 211) geleistet hat (act. 1 Rz. 8 und Rz. 13), ein
Betrag in der HOhe der eingetragenen Pfandsumme bisher unbezahlt geblieben
ist (act. 1 Rz. 9 und Rz. 17), die Arbeiten noch nicht abgeschlossen und somit die
Viermonatsfrist gemass Art. 839 Abs. 2 ZGB mit der vorlaufigen Eintragung am
8. November 2023 gewahrt wurde (act. 1 Rz. 14) und der Zins von 5 % auf der
Pfandsumme seit 1. Juli 2023 geschuldet ist (act. 1 Rz. 18). Die einstweilige An-
weisung an das Grundbuchamt C._ ZH ist daher als vorlaufige Eintragung im
Sinne von Art. 961 ZGB zu bestatigen.

3. Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Ein-
tragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie-
rungsfrist ist praxisgemass auf 60 Tage festzulegen, allfallige Gerichtsferien sind
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berlcksichtigen (BGE 143
[l 554 E. 2.5.2). Eine Verlangerung dieser Frist ist moglich, bedarf aber eines ge-
sonderten und begrindeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses wurde in ei-
nem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Grinde fur eine
Fristerstreckung gemass Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustim-
mung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beein-

flussbare Hinderungsgrinde anerkannt.



4. Die Hohe der Gerichtsgeblhr wird nach der Geblhrenverordnung des
Obergerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in
erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsachlichen Streitinteresse (§ 2
Abs. 1 lit. a GebV OG). Es ist von einem Streitwert von CHF 130'000.— auszuge-
hen, wobei die Gerichtsgebuhr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8
Abs. 1 GebV OG auf CHF 5'000.- festzusetzen ist.

5. Uber den Pfandanspruch der Gesuchstellerin ist noch nicht definitiv ent-
schieden. Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuch-
stellerin endgultig obsiegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren
lediglich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemass Praxis des Einzel-
gerichts des Handelsgerichts des Kantons Zurich sind die Gerichtskosten im Ver-
fahren betreffend die vorlaufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstel-
lerin zu beziehen, wobei der endgiiltige Entscheid des Gerichts im ordentlichen

Verfahren vorbehalten bleibt.

6. Auch der Entscheid betreffend die Entschadigungsfolgen ist dem ordentli-
chen Verfahren vorbehalten. Fur den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An-
spruch jedoch nicht prosequieren sollte, ist der Gesuchsgegnerin mangels An-
trags keine Entschadigung zuzusprechen. Der Gesuchstellerin ist fur diesen Fall

ebenfalls keine Entschadigung zuzusprechen.

Das Einzelgericht erkennt:

1. Die einstweilige Anweisung an das Grundbuchamt C. wird bestatigt
als vorlaufige Eintragung im Sinne von Art. 961 ZGB mit Wirkung ab vorlau-
figer Eintragung gemass Verfugung vom 8. November 2023 bis zur rechts-

kraftigen Erledigung des gemass Dispositiv-Ziffer 2 einzuleitenden Prozes-

ses
auf Liegenschaft Kat. Nr. 1, GBBI. 4, E-GRID CH3,
D. -Strasse ..., C. :

fur eine Pfandsumme von CHF 130'000.— nebst Zins zu 5 % seit 1. Juli

2023.



Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 6. Februar 2024 angesetzt, um eine

Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin
anzuheben. Bei Sdumnis kann die Gesuchsgegnerin den vorlaufigen Eintrag

(Dispositiv-Ziffer 1) 1dschen lassen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf CHF 5'000.-.
Allfallige weitere Kosten (insbesondere Rechnung des Grundbuchamtes)

bleiben vorbehalten.

Die Kosten gemass Dispositiv-Ziffer 3 werden von der Gesuchstellerin be-
zogen. Vorbehalten bleibt der endgultige Entscheid des Gerichts im nachfol-
genden ordentlichen Verfahren. Fur den Fall, dass die Gesuchstellerin innert
Frist gemass Dispositiv-Ziffer 2 die Klage nicht anhangig macht, werden ihr

die Kosten definitiv auferlegt.

Die Regelung der Entschadigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden
ordentlichen Verfahren vorbehalten. Fir den Fall, dass die Gesuchstellerin
innert Frist gemass Dispositiv-Ziffer 2 die Klage nicht anhangig macht, wer-

den den Parteien keine Parteientschadigungen zugesprochen.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Grundbuchamt C.

Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
betragt CHF 130'000.—.

Die gesetzlichen Fristenstillstande gelten nicht (Art. 46 Abs. 2 BGG).



Zurich, 6. Dezember 2023

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZURICH
Einzelgericht

Die Gerichtsschreiberin:

Nadja Kiener



	Urteil vom 6. Dezember 2023
	Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
	Das Einzelgericht zieht in Erwägung:
	Das Einzelgericht erkennt:
	1. Die einstweilige Anweisung an das Grundbuchamt C._____ wird bestätigt als vorläufige Eintragung im Sinne von Art. 961 ZGB mit Wirkung ab vorläufiger Eintragung gemäss Verfügung vom 8. November 2023 bis zur rechtskräftigen Erledigung des gemäss Disp...
	2. Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis 6. Februar 2024 angesetzt, um eine Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Bei Säumnis kann die Gesuchsgegnerin den vorläufigen Eintrag (Dispositiv-Ziffer 1) lösch...
	3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–. Allfällige weitere Kosten (insbesondere Rechnung des Grundbuchamtes) bleiben vorbehalten.
	4. Die Kosten gemäss Dispositiv-Ziffer 3 werden von der Gesuchstellerin bezogen. Vorbehalten bleibt der endgültige Entscheid des Gerichts im nachfolgenden ordentlichen Verfahren. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin innert Frist gemäss Dispositiv-Zi...
	5. Die Regelung der Entschädigungsfolgen wird dem Gericht im nachfolgenden ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin innert Frist gemäss Dispositiv-Ziffer 2 die Klage nicht anhängig macht, werden den Parteien keine Par...
	6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Grundbuchamt C._____.
	7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...
	Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 46 Abs. 2 BGG).

